
logie der Vorsehung als Theologie des SCn wirkten auch 1n den kirchlichen Be-
Vertrauens“ S 312) enttaltet werden reich hinein, besonders 1in das Leben der
könnte. Beachtenswert 1ST auch die Gemeinden. Das Überraschende ber Wal,
christozentrische dieAkzentuierung, WI1e 1n der hierarchisch gepragten ortho-
Schilson Lessing 1n seiınem Ansatz doxen Kırche Jjetzt die Gemeindegeistlich-
ur  AlIt un: die ıhm auch möglich keit ebhafte Aktivitäten entwickelte, WwW1e
macht, die Freiheit des Menschen als INan das Feld des Sozialen, eingeschlossen
Subjekt der Geschichte betonen un auch Aufgaben der Erziehung, für den
zugleich als „geschöpfliche Freiheit“ pastoralen Dienst der Gemeinde rekla-
(S 302) miıt „Ergebung 1n die Vorsehung“ mierte. Das Bild gemeindlicher Autonomie,
(S 309) zusammenzufügen. W 1e 65 1n den damals gegründeten kirch-

Zwar insıistiert Schilson darauf, daß se1ın lıchen Zeitschriften Zug Zug entfaltet
geschichtstheologischer Ansatz den Men- wurde, Sı  ı1en eıne Möglichkeit der S>
schen ın die Lage 9 aktıv der kunft Aber, Ww1e die Vertasserin nach-
Gestaltung Von Geschichte arbeiten. weist, scheiterte die Entwicklung der
Ob allerdings ausreicht, die materiale kaiserlichen Bürokratie un der dama-
und konkrete Verknüpfung dessen, W as ligen juristischen Sıtuation. Der Forschung
Ott 1n der Geschichte vorhat, mMIit dem, bleibt indes der Hınweıs, daß nıcht
W as der Mensch als 1nnn un: Aufgabe 1n notwendıg „der Orthodoxie ınnewohnende
der Geschichte erkennt, ber den aVr Prinzıpjen“ seın mussen, WeNnNn die beson-
flichtenden Spruch des Gewissens“ dere pastorale tellung der Gemeinde,
(S 304) herzustellen, 1St mır csehr raglich TrTe Sendung 1m Erzieherischen und 1m
Daß sich Gottes Wille 1n einer estimmten Sozialen 1ın den orthodoxen Kirchen nl
Sıtuation 1m Gewissen erkennen gebe, hervortritt, WwW1e siıch der Westen
schafl? noch keine Eindeutigkeit, weder wünschen würde.

Rıchard Boecklerfür den einzelnen un noch viel weniıger
tür das Handeln VO  3 Gemeinschaften.
Hıer 1St weıteres Nachdenken unerläf(ß-
li enn tallen Gottes Geschichts- KIRCHENRECHT
mächtigkeit un: menschliches Handeln
doch wieder auseinander, un e5s bleibt Hans Dombois, Kirche und Eherecht.
eine Theologie des ertrauens hne inhalt- Studien und Abhandlungen BET
iche Substanz.

Geiko Müller-Fahrenholz
(Forschungen un!: Berichte der Ev. StuU-
diengemeinschaft, Z29) Ernst Klett
Verlag, Stuttgart 1974 388 Seiten.
Leinen 42,—Julia Öswalt, Kırchliche Gemeinde und
Die ın dem vorliegenden Band uSamı-Bauernbefreiung. Soziales Reformden-

mengefaften Abhandlungen des Ver-ken in der orthodoxen Gemeindegeist-
ıchkeit Rußlands 1ın der Ära Alexan- fassers, die aus seiner Arbeit 1n der Famı-
ers IL Vandenhoeck Ruprecht, (GOöf= lienrechtskommission der VO:  3 1953

bıs 1973 erwachsen sind, können das leb-tingen 1975 137 Seıten. Kart. DM 26,— hafte Interesse all derer beanspruchen, die
Die „Epoche der großen Reformen“ Mit der Fortentwicklung des Rechts VO  =|

Zar Alexander H brachte über Ehe und Famılie beschäftigt sind.
die Aufhebung der Leibeigenschaft (1861) Den erstien Teıl des Buches nehmen
hinaus eınen tiefgreifenden Wandel Abhandlungen ZU Eheschließungsrecht
der russischen Sozialverfassung. Dıie Fol- 1n. Im zweıten eıl sınd Abhandlungen
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ZUI Problematik der Mischehe CI“ „einen veränderten sozialen Stellenwert
gefaßt. Dreı Abhandlungen ZU Ehe- bekommen“, SE ihrer politischen Bedeu-

tung entkleidet“; „auch die ökonomischescheidungsrecht chließen sıch Der
vierte Teil umta{fit schliefßlich „Gesamt- tellung der Ehe 1St verändert“. Konse-

darstellungen“. Die abschließende Doku- quUenNzZCN für „ihre institutionelle Struktur
mentatıiıon“ bietet 7zunächst einen Auszug als solche“ darf das ber alles ıcht haben

Das mag damıt zusammenhängen, dafß dieAaus der Denkschrift des Rates der
ZUr Retorm des Ehescheidungsrechts. Der Bedeutung dieser tatsächlichen Verhält-
Charakter des folgenden Beıtrags ZU nısse nıcht NUur für den Inhalt des Ehe-

rechts, sondern auch für das Gewichts-Widerspruchsrecht be1 Zerrüttungsschei-
verhältnis VO  3 Vorgegebenheit und „Ehe-dungen wiırd dagegen recht deut-

lich Eın Nachweıis nıcht abgedruckter gestaltungsfreiheit“ bei nN1|  cht recht
Aufsätze, Rezensionen und Lexikonartikel eutlich werden will
des Verfassers und ein Personenregister Die Untersuchungen des Vertassers
(leider kein Sachregister!) runden den tragen wichtige Materialien un! Gesichts-
Band 1b. punkte be1, die bei eıner kritischen Wür-

digung des Traditionsbestandes nıcht VeI-
Wer MI1t dem Verfasser 1n der Aussage nachlässıgt werden dürten

übereinstimmt, es fehle „eıne umfassende, Hanns Engelhardt
ritisch ausgewWwOgCHNC und gemeinverständ-
ıche Gesamtverarbeitung der sozial-
geschichtlichen und systematischen Pro- INFORMATIONEN
bleme des Eherechts“ S 245; vgl OKUMENTE
1974/1 130), WIr! sich VOTLTr allem den
„Gesamtdarstellungen“ zuwenden. Schon Staatslexikon. Begründetder Titel der ersten („Die Ehe Institu- Evangelisches

VvVon Hermann Kunst und Siegfriedt10n der personale Gemeinschaft?“) eNTt- Grundmann Herausgegeben VO
hält MmMIit dem Wort „Institution“ einen Hermann Kunst, Roman erzog un
Zentralbegrift, den das Denken des Wilhelm Schneemelcher. D vollständigVerfassers se1it vielen Jahren kreist vgl NeCUu bearbeiıtete und erweıterte Auflage.insb. Auft die Kritik insb. Ernst Kreuz-Verlag, Stuttgart-Berlin 1975
Wolts dieser Institutionslehre sollen XVI S.und 2122 Sp. Leinen 155,—diese „Überlegungen einem modernen
Eherecht“ antworten (S 13) Die Beur- Das „Evangelische Staatslexikon“ hatte

sıch schon in der ersten Ausgabe (1966)teilung der Schlüssigkeit dieser ntwort
als eiıne auf ökumenischer Basıs un ın1St dadurch erschwert, daß „nicht

darum (geht), das geltende oder zukünt- ökumenischem Geiste gegebene, ebenso
verläfßliche w1ıe umfTassende Orijentierungtıge Eherecht einer theologisch der philo-
ber die Grundfragen VvVon Staat unsophisch begründenden Norm VO Ehe

unterwerfen, sondern ermitteln, Kirche, Gesellschaft und Politik, echt
W as Wesen und Gehalt der Ehe induk- und Wirtschaft erwıesen. In der Jetzt VOTL-

gelegten Auflage 1St den verändertentiv-phänomenologisch sıch zeige“ (S 222)
Den Traditionsbestand, den miıt Ge- Zeitverhältnissen Rechnung un
nauigkeit und eindringendem Verständnis das BESAMLE Material überprüft, um:
erhebt, interpretiert lediglich, er- arbeitet und erganzt worden. Von den rd

540 Stichwörtern sind nNeu aufgenom-zıeht iıh ber als ganzCch keiner Kritik.
men un: ber nNne  C vertaßt. Die Lıtera-WeIist WAar selbst auf den „veränderten

Charakter der Ehe“ hın (5. 236); sıe hat turangaben wurden auf den

D7


